
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Öffentliche Stellenausschreibung – Raumpfleger(in) für das 
Marktgemeindeamt und den Gemeindebauhof                   
(16 Wochenstunden) 

 
Stellenausschreibung der Marktgemeinde Ostermiething 
(§ 8 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- u. Gehaltsgesetzes 2002, LGBl 2002/52 idgF) 
 
Bei der Marktgemeinde Ostermiething wird aufgrund des Gemeinde-
vorstandsbeschlusses vom 18. 02. 2013 folgender Dienstposten zur Besetzung ab 
Bezug des neuen Amtsgebäudes ausgeschrieben: 
 

Raumpfleger(in) für das Marktgemeindeamt und den Gemeindebauhof, 
teilbeschäftigt mit 40 % der Vollbeschäftigung (= 16 Wochenstunden), unbefristet 
(Funktionslaufbahn GD 25) 
 
Allgemeines: 
Dieser Dienstposten wird   u n b e f r i s t e t   besetzt. 
Die Einstellung erfolgt nach den einschlägigen Bestimmungen des Oö. Gemeinde-
Dienstrechts- u. Gehaltsgesetzes 2002 - Oö. GDG 2002, LGBl  2002/52 idgF, iVm 
Landesvertragsbedienstetengesetz, LGBl 1994/10 idgF. 
 
Aufgaben bzw. Anstellungserfordernisse: 
 

 Verwendung im Marktgemeindeamt (einschl. öffentliches WC im 
Kulturzentrum) und Gemeindebauhof als Raumpflegerin 
 
Es sind folgende tägliche Arbeitszeiten zu erfüllen: 
 
Montag:   2 Stunden ab 17.30 Uhr 
Dienstag:  2 Stunden ab 17.30 Uhr 
Mittwoch:  5 Stunden ab 13.00 Uhr (davon 1 Std. Bauhof) 
Donnerstag:  2 Stunden ab 17.30 Uhr 
Freitag:  5 Stunden ab 12.30 Uhr (davon 1 Std. Bauhof) 
 
Ab Fertigstellung des Bahnhofes Ostermiething (voraussichtlich Ende 2014) ist 
zusätzlich die tägliche Reinigung der dort befindlichen WC-Anlage 
vorzunehmen. 
 

 Bereitschaft zum guten Umgang mit den Bediensteten des 
Marktgemeindeamtes und Gemeindebauhofes 

 
 Möglichkeiten zur flexiblen Diensteinteilung und schnelle Erreichbarkeit 

 
 Bereitschaft zu Mehrleistungen im Falle von unfalls- oder krankheitsbedingten 

Ausfällen beim übrigen Reinigungspersonal in der Volks-, Haupt- u. 
Landesmusikschule sowie Gemeindekindergarten. 
 

 Bereitschaft zur Absolvierung adäquater Aus- und Weiterbildungs-
veranstaltungen  

 
 Absolute Verlässlichkeit und Verschwiegenheit mit Wahrung des Dienst- u. 

Amtsgeheimnisses 
 

 Keine Vorstrafen 
 

 
 
 



 
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen nach den dienstrechtlichen Vorschriften 
sind: 
 
- die österreichische Staatsbürgerschaft; diese Voraussetzung wird auch durch 

die Staatsangehörigkeit eines Landes erfüllt, dessen Angehörigen Österreich 
auf Grund eines Abkommens dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat, wie InländerInnen  

- die persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene 
Verwendung 

- sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
 
Männliche Bewerber müssen grundsätzlich den Präsenz- oder Zivildienst bereits 
abgeleistet haben. 
 
Bei den Auswahlverfahren ist eine Vorauswahl aus verwaltungsökonomischen 
Gründen möglich. Allfällige Kosten (Fahrtspesen usw.) im Zusammenhang mit dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
Die Aufnahme erfolgt in ein Vertragsbedienstetenverhältnis zur Marktgemeinde 
Ostermiething. Die Besoldung NEU ist im Oö. Gemeinde-Dienstrechts- u. 
Gehaltsgesetz 2002, LGBl 2002/52, bzw. in der Oö. Einreihungsverordnung, LGBl 
2002/53, geregelt.  
 
Bewerbungen sind mittels Bewerbungsbogen sowie der erforderlichen Unterlagen 
und Nachweise an die Marktgemeinde Ostermiething, Bergstr. 45, 5121 
Ostermiething, zu richten und müssen bis spätestens 9. April 2013, 10.00 Uhr, 
eingelangt sein. 
 
Bewerbungsbögen sind bei der Marktgemeinde Ostermiething (Tel. 0 62 78 / 62 55 - 
14) erhältlich. 
Für die Bewerbung wollen bitte ausschließlich die beim Marktgemeindeamt 
aufliegenden Bewerbungsbögen verwendet werden und folgende Unterlagen in 
Kopie beigeschlossen werden: 
 

a) Geburtsurkunde 
b) allenfalls Heiratsurkunde 
c) Staatsbürgerschaftsnachweis  
d) handgeschriebener Lebenslauf auf dem Bewerbungsbogen 
e) Dienstzeiten seit Vollendung des 14. Lebensjahres 
f) Zeugnisse über abgeschlossene Berufsausbildung, Führerscheine sowie 

sonstige Fähigkeiten  
g) Geburtsurkunden minderjähriger Kinder 
h) 1 Passbild 

 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen AL Manfred Russinger, Tel. 0 62 78 / 62 55 - 14, gerne 
zur Verfügung. 
Diese Stellenausschreibung finden Sie auch im Internet unter www.ostermiething.at 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der  Bürgermeister: 

 
Gerhard Holzner 
 
 



 
 
 

2. Fundgegenstände 

 
1 STURZHELM, Marke Shark, Farbe blau, wurde am 08.10.2012 im Maisfeld vis á 
vis der Fa. Schuster  gefunden. 
 
1 Edelstahlkette mit Kreuzanhänger wurde auf der Bergstraße/Nähe Baustelle 
neues Gemeinde- und Kulturzentrum am 08.12.2012 gefunden. 
 
1 Kinder- bzw. Jugendmountainbike, wurde am 03.12.2012 beim Parkplatz des 
Erlebnisbades Ostermiething gefunden. 
 
1 Schlüssel (Marke JMA) wurde am 21.01.2013 gegenüber der Liegenschaft 
Ernsting 33 (Ernstingerstraße) gefunden. 
 
 
 

3.  Pflegepersonal für die 24-Stunden-Pflege zuhause 

 
 
Die 24-Stunden-Pflege ermöglicht die Betreuung und Pflege von Senioren in 

ihrer gewohnten Umgebung zuhause.  

Die vermittelten Pflegekräfte aus Litauen verfügen zum Großteil über längere 

Erfahrung in der Pflege und Betreuung von älteren Menschen und über gute 

bis ausreichende Deutschkenntnisse. Sie sind fähig und kompetent in der 

Unterstützung bei folgenden Tätigkeiten: 

 

 Grundpflege: Körperpflege, Hilfe beim Duschen, Baden u. Waschen, 

Hilfe beim An- u. Auskleiden, Mobilität (Hilfe bei Mobilisierung aus dem 

Bett, ins Bett, Toilettengänge), Ernährung, Kontrolle von Blutdruck, 

Temperatur, Puls bei Bedarf, Hilfe auch nachts (24-Stunden-

Bereitschaft). 

 Hauswirtschaft: Raumpflege, Wäsche, Einkäufe erledigen, Kochen 

 Begleitung: Arztbesuche, Ausflüge, Besuche von Veranstaltungen usw.   

 

Informationen über Leistungen und Kosten: 

Bernhard u. Egle Draxler,  

Tel. 00370 650 61051 oder 00370 656 25725 oder                  

Email: Bernhard.Draxler@lkb.lt  

 
 



 
 
 
 

4. Verständigung bzgl. Flächenwidmungsplan Nr. 3/2014 

 
Flächenwidmungsplan Nr. 3/2014 -  Änderung Nr. 3  samt  
Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2/2013 – Änderung Nr. 1  (Fa.Esterbauer) 
 
Einholung der Stellungnahmen 
 
Verständigung gem. § 36 Abs 4 OÖ. ROG idgF LGBl 2011/73; 
 
 

     V E R S T Ä N D I G U N G 
 
Die Marktgemeinde Ostermiething beabsichtigt den Flächenwidmungsplan 
Nr. 3/2013 und das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 2/2013 wie folgt zu 
ändern: 
 

 die Umwidmung der Parzelle 1968, GB 40305 Ernsting, 
mit einem Flächenausmaß von  5.473,00 m² von „D“ Dorfgebiet in 
„SO1“ Sondergebiet des Baulandes, 1 – Hundeschule mit Shop, Büro u. 
Betriebswohnung sowie Gästeunterkünften und sonst. im 
Zusammenhang mit der Hauptnutzung stehenden Einrichtungen. 
 

 
Gemäß § 33 Abs 1 iVm § 36 Abs 4 Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz 
1994  idgF LGBl 2011/73, wird hiermit, spätestens aber bis    22.  A p r i l    2 0 1 3  
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Diese Frist wird nicht erstreckt. 
 
Die Stellungnahme kann schriftlich oder während der Amtsstunden mündlich 
beim Marktgemeindeamt eingebracht werden. 
 
Der Entwurf kann während der Amtsstunden beim Marktgemeindeamt 
Ostermiething eingesehen werden. 
 
Der Bürgermeister: 

 
Gerhard Holzner 
 
 
 

5. Jubiläumskonzert der Marktmusikkapelle Ostermiething 
 
Siehe beigefügte Information! 
 
 
 



 
 

6. Theaterrunde der Freiwilligen Feuerwehr Ostermiething  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  Sperrmüll 11. April 2013 
 
Die jährliche Sperrmüllabfuhr in unserer Gemeinde findet am 
 

D O N N E R S T A G ,  1 1 .  A P R I L  2 0 1 3  statt. 
 
Eine Anmeldung beim Gemeindeamt ist nicht erforderlich! 
 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass kein Alteisen, keine 
Altreifen, keine sonstigen Altwaren/Altholz, Fernsehgeräte, 
Kühlschränke, die beim Altstoffzentrum entsorgt werden 
können, zum Sperrmüll gegeben werden dürfen.  

 
 
8. Hausbrunnenbesitzer - Trinkwasseruntersuchung 
 
Die Hausbrunnenbesitzer werden daran erinnert, dass gem. der Oö. 
Bauordnung idgF, § 23 Abs 2, für alle Gebäude 
 

 die ganz oder teilweise Wohnzwecken oder sonst einem nicht nur  
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen 

 
 an keine öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind 

 
spätestens alle fünf Jahre ab Einbringung der Anzeige, oder ab Rechtskraft 
der Benützungsbewilligung oder ab letztmaliger Vorlage eines 
Wasserbefundes ein weiterer Wasserbefund der Baubehörde vorzulegen ist. 
 
Dieser Wasserbefund darf nicht älter als drei Monate sein; ihm muss eine 
physikalische, chemische und bakteriologische Untersuchung zugrunde 
liegen. 
 
 

9.  Fotoausstellung „Huckinger Seen“ im Seniorenheim 
Ostermiething 

 
 
Veranstalter:  Josef Kammerstetter, Naturfotograf 
 
Eröffnung:   Dienstag, 05. März 2013 17:30 Uhr 
 
Ausstellungsdauer:  05. März – 28. Mai 2013 
 
Öffnungszeiten:  täglich von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


